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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.10.1974

Norm

DSt 1872 §17

Rechtssatz

Die Einstellung der Ausübung der Rechtsanwaltschaft kann als Maßregel der Vorsicht auch vor Erhebung der Anklage,

ja sogar im Stadium der Vorerhebungen ausgesprochen werden, wenn dies zum Schutze von Ehre und Ansehen des

Standes oder zum Schutze der rechtssuchenden Bevölkerung notwendig erscheint.
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